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Leitsätze Die erfolgreiche Teilnahme am ersten
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Â 

Auf die Revision der KlÃ¤gerin werden die Urteile des Landessozialgerichts Berlin-
Brandenburg vom 28.Â April 2021 und des Sozialgerichts Berlin vom 25.Â August
2020 aufgehoben, und die Beklagte wird unter Ã�nderung ihres Bescheids vom
5.Â Februar 2019 in der Gestalt des WiderÂspruchsbescheids vom 8.Â Mai 2019
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verurteilt, der KlÃ¤gerin eine WeiterbildungsprÃ¤mie iHv 1000Â Euro fÃ¼r das
Bestehen des ersten Teils der gestreckten AbschlussprÃ¼fung am 29.Â Oktober
2018 zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte hat der KlÃ¤gerin ihre notwendigen auÃ�ergerichtlichen Kosten fÃ¼r
das gesamte VerÂfahren zu erstatten.

Â 

G r Ã¼ n d e :

I

Â 

1

Die KlÃ¤gerin begehrt die GewÃ¤hrung einer WeiterbildungsprÃ¤mie iHv
1000Â Euro nach Bestehen des ersten Teils einer gestreckten AbschlussprÃ¼fung.

Â 

2

Die 1968 geborene KlÃ¤gerin erhielt von der Beklagten im Januar 2017 einen
Bildungsgutschein. Daraufhin schloss sie mit der B1Â gGmbH, einem fÃ¼r die
WeiterbildungsfÃ¶rderung zugelassenen TrÃ¤ger, einen Umschulungsvertrag zur
Teilnahme an einer zugelassenen QualifizierungsmaÃ�Ânahme in der Zeit vom
6.2.2017 bis 25.1.2019. MaÃ�nahmeziel war der Erwerb des BerufsÂabschlusses
â��Kauffrau fÃ¼r BÃ¼romanagementâ�� durch Ablegung einer sog
ExternenprÃ¼fung vor der zustÃ¤ndigen Kammer. In der Folgezeit nahm die
KlÃ¤gerin regelmÃ¤Ã�ig an dieser WeiterbildungsÂmaÃ�nahme teil und die
Beklagte trug die anfallenden Weiterbildungskosten. Am 29.10.2018 beÂstand die
KlÃ¤gerin den ersten Teil der gestreckten AbschlussprÃ¼fung; fÃ¼r deren zweiten
Teil abÂsolvierte sie mit Erfolg am 28.11.2018 einen schriftlichen und am 22.1.2019
einen mÃ¼ndlichen PrÃ¼fungsabschnitt.

Â 

3

Im Januar 2019 beantragte die KlÃ¤gerin bei der Beklagten die GewÃ¤hrung einer
WeiterbildungsÂprÃ¤mie iHv insgesamt 2500Â Euro. Zur BegrÃ¼ndung verwies sie
auf eine Bescheinigung der IHKÂ B2 vom 22.1.2019, wonach sie die
AbschlussprÃ¼fung zur Kauffrau fÃ¼r BÃ¼romanagement beÂstanden habe.
Daraufhin bewilligte die Beklagte ihr eine PrÃ¤mienzahlung iHv 1500Â Euro fÃ¼r
das Bestehen der AbschlussprÃ¼fung. Zugleich lehnte sie den darÃ¼ber
hinausgehenden Antrag ab, weil in der maÃ�geblichen Ausbildungsordnung keine
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ZwischenprÃ¼fung vorgesehen sei. Vielmehr handele es sich bei der Kauffrau fÃ¼r
BÃ¼romanagement um einen Beruf mit gestreckter AbschlussÂprÃ¼fung. Daher
habe die KlÃ¤gerin auch keine ZwischenprÃ¼fung absolviert. FÃ¼r die bestandene
ExternenprÃ¼fung stehe ihr nur die WeiterbildungsprÃ¤mie von 1500Â Euro nach
bestandener AbÂschlussprÃ¼fung zu, auch wenn diese in zwei Teilen
durchgefÃ¼hrt worden sei (Bescheid vom 5.2.2019, Widerspruchsbescheid vom
8.5.2019).

Â 

4

Klage und Berufung sind ohne Erfolg geblieben. Zur BegrÃ¼ndung haben die
Vorinstanzen ausgeÂfÃ¼hrt, die tatbestandlichen Voraussetzungen der
GewÃ¤hrung einer WeiterbildungsprÃ¤mie iHv 1000Â Euro nach Bestehen einer
ZwischenprÃ¼fung seien nicht erfÃ¼llt. Der erste Teil einer geÂstreckÂten
AbschlussprÃ¼fung stelle keine ZwischenprÃ¼fung im Sinne des BBiG dar; dieses
ordne vielÂmehr ausdrÃ¼cklich an, dass eine solche bei den entsprechenden
BerufsabschlÃ¼ssen nicht stattÂfinde. Es fehle auch an den Voraussetzungen fÃ¼r
eine analoge Anwendung der gesetzlichen AnÂspruchsgrundlage. Selbst wenn man
von einer planwidrigen GesetzeslÃ¼cke ausgehe, sei der Fall der KlÃ¤gerin nicht
mit dem normierten Sachverhalt vergleichbar. Denn sie habe die beiden Teile der
gestreckten AbschlussprÃ¼fung innerhalb von drei Monaten absolviert. FÃ¼r diese
kurze ZeitÂspanne habe es keines besonderen DurchhaltevermÃ¶gens bedurft, das
nach der Konzeption des Gesetzgebers die doppelte PrÃ¤miengewÃ¤hrung
rechtfertigen solle (Urteil des SG vom 25.8.2020, Urteil des LSG vom 28.4.2021).

Â 

5

Mit ihrer vom LSG zugelassenen Revision rÃ¼gt die KlÃ¤gerin eine Verletzung des 
Â§Â 131a AbsÂ 3 NrÂ 1 SGBÂ III. Das enge VerstÃ¤ndnis des Begriffs der
ZwischenprÃ¼fung werde dem Sinn und Zweck der Regelung nicht gerecht. Es sei
nicht davon auszugehen, dass der Gesetzgeber die zunehmende Zahl von
BerufsabschlÃ¼ssen, fÃ¼r die eine gestreckte AbschlussprÃ¼fung vorgesehen sei,
von der Anreizfunktion der WeiterbildungsprÃ¤mie habe ausnehmen wollen. Der
erste Teil einer gestreckten AbschlussprÃ¼fung sei sogar von grÃ¶Ã�erer
Bedeutung als die frÃ¼here ZwischenÂprÃ¼fung, weil sein Ergebnis in die
Abschlussnote einflieÃ�e. Die zeitlichen AblÃ¤ufe seien nach den einschlÃ¤gigen
Ausbildungsvorschriften identisch: Sowohl die ZwischenprÃ¼fung als auch TeilÂ 1
der AbschlussprÃ¼fung seien fÃ¼r die Mitte des zweiten Ausbildungsjahrs
vorgesehen. Lege man die restriktive Auslegung des LSG und der Beklagten
zugrunde, liege angesichts der BegrÃ¼ndung des Gesetzentwurfs eine planwidrige
RegelungslÃ¼cke vor. Diese sei wegen der vergleichbaren Interessenlage durch
eine Analogie zu schlieÃ�en, die den ersten Teil einer gestreckten AbÂ-
schlussprÃ¼fung einer ZwischenprÃ¼fung gleichstelle.
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Â 

6

Die KlÃ¤gerin beantragt,
die Urteile des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg vom 28.Â April 2021 und
des Sozialgerichts Berlin vom 25.Â August 2020 aufzuheben und die Beklagte unter
Ã�nderung ihres Bescheids vom 5.Â Februar 2019 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheids vom 8.Â Mai 2019 zu verurteilen, ihr eine
WeiterbildungsprÃ¤mie iHv 1000Â Euro fÃ¼r das Bestehen des ersten Teils der
gestreckten AbschlussprÃ¼fung am 29.Â Oktober 2018 zu geÂwÃ¤hren.

Â 

7

Die Beklagte beantragt,
die Revision zurÃ¼ckzuweisen.

Â 

8

Sie hÃ¤lt das Urteil des LSG fÃ¼r zutreffend.

Â 

II

Â 

9

Die Revision ist zulÃ¤ssig und begrÃ¼ndet. 

Â 

10

Die vom LSG zugelassene und von der KlÃ¤gerin fristgerecht eingelegte und
begrÃ¼ndete Revision genÃ¼gt den gesetzlichen Sachurteilsvoraussetzungen.
Insbesondere entspricht die RevisionsÂbegrÃ¼ndung (noch) den gesetzlichen
Vorgaben des Â§Â 164 AbsÂ 2 SatzÂ 3 SGG. Nach dieser VorÂschrift muss die
BegrÃ¼ndung der Revision einen bestimmten Antrag enthalten, die verletzte
Rechtsnorm und, soweit VerfahrensmÃ¤ngel gerÃ¼gt werden, die Tatsachen
bezeichnen, die den Mangel ergeben. Zwar enthalten weder die Revisionsschrift
noch die RevisionsbegrÃ¼ndung einen fÃ¶rmlichen Antrag. Das zwingende
Erfordernis des â��bestimmten Antragsâ�� iS von Â§Â 164 AbsÂ 2 SatzÂ 3 SGG
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setzt jedoch nicht notwendig einen fÃ¶rmlichen Antrag im Sinne einer
spiegelbildlichen Formulierung des erstrebten Urteilstenors voraus. Vielmehr geÂ-
nÃ¼gt es, wenn sich Umfang und Ziel der Revision aus der Einlegungs- und
BegrÃ¼ndungsschrift insgesamt hinreichend deutlich entnehmen lassen (stRspr;
zuletzt BSG vom 26.1.2022 â��Â BÂ 6 KA 8/21Â RÂ â�� zur VerÃ¶ffentlichung in
SozRÂ 4 vorgesehen, RdNrÂ 15 mwN). Die innerhalb der RevisionsÂ-
begrÃ¼ndungsfrist eingegangeÂnen SchriftsÃ¤tze der KlÃ¤gerin lassen klar
erkennen, dass sie die vollstÃ¤ndige Aufhebung der â��Â im Einzelnen
benanntenÂ â�� instanzgerichtlichen Urteile sowie die VerÂurteilung der Beklagten
zur ZahÂlung einer WeiterbildungsprÃ¤mie iHv 1000Â Euro fÃ¼r das Bestehen des
ersten Teils der gestreckten AbschlussprÃ¼fung am 29.10.2018 unter
dementsprechender AbÂÃ¤nderung der â��Â ebenfalls aufgeÂfÃ¼hrtenÂ â��
Verwaltungsentscheidungen begehrt. Auch die aus Sicht der Revision durch das
BeruÂfungsurteil verletzte Vorschrift des Bundesrechts wird ausdrÃ¼cklich genannt.

Â 

11

Die Revision ist auch begrÃ¼ndet (Â§Â 170 AbsÂ 2 SatzÂ 1 SGG). Das LSG hat die
Berufung der KlÃ¤Âgerin gegen das klageabweisende Urteil des SG zu Unrecht
zurÃ¼ckgewiesen. Die Klage ist zuÂlÃ¤ssig und begrÃ¼ndet.

Â 

12

Gegenstand des Revisionsverfahrens ist neben den vorinstanzlichen Urteilen der
Bescheid der Beklagten vom 5.2.2019 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids
vom 8.5.2019, mit dem die GewÃ¤hrung einer WeiterbildungsprÃ¤mie iHv
1000Â Euro nach Bestehen des ersten Teils der geÂstreckten AbschlussprÃ¼fung
abgelehnt worden ist. Ihr Begehren auf GewÃ¤hrung dieser PrÃ¤mie verfolgt die
KlÃ¤gerin zutreffend mit der kombinierten Anfechtungsâ�� und Leistungsklage (
Â§Â 54 AbsÂ 1 SatzÂ 1, AbsÂ 4 SGG).

Â 

13

Die streitgegenstÃ¤ndlichen Bescheide sind rechtswidrig und verletzen die
KlÃ¤gerin in ihren RechÂten. Sie hat Anspruch auf die begehrte
WeiterbildungsprÃ¤mie. Dieser beruht allerdings nicht auf einer direkten, sondern
auf einer entsprechenden Anwendung des Â§Â 131a AbsÂ 3 NrÂ 1 SGBÂ III.

Â 

14
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GemÃ¤Ã� Â§Â 131a AbsÂ 3 NrÂ 1 SGBÂ III in der hier anzuwendenden, vom
1.8.2016 bis 31.12.2018 geltenden Fassung des Gesetzes zur StÃ¤rkung der
beruflichen Weiterbildung und des VersicheÂrungsschutzes in der
Arbeitslosenversicherung (Arbeitslosenversicherungsschutzâ�� und WeiterÂbilÂ-
dungsstÃ¤rkungsgesetz [AWStG]) vom 18.7.2016 (BGBlÂ I 1710) erhalten
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die an einer nach Â§Â 81 SGBÂ III
gefÃ¶rderten beruflichen Weiterbildung teilÂnehmen, die zu einem Abschluss in
einem Ausbildungsberuf fÃ¼hrt, fÃ¼r den nach bundes- oder landesrechtÂlichen
Vorschriften eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren festgelegt ist, nach
BeÂstehen einer in diesen Vorschriften geregelten ZwischenprÃ¼fung eine PrÃ¤mie
von 1000Â Euro, wenn die MaÃ�nahme vor Ablauf des 31.12.2020 beginnt. Nach 
Â§Â 444a AbsÂ 2 SGBÂ III (ebenfalls idF des AWStG vom 18.7.2016) gilt der
Anspruch auf Zahlung einer WeiterbildungsÂprÃ¤mie nach Â§Â 131a AbsÂ 3
SGBÂ III fÃ¼r Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die an einer nach Â§Â 81
SGBÂ III gefÃ¶rderten beruflichen Weiterbildung teilnehmen, die nach dem
31.7.2016 beginnt.

Â 

15

Diese tatbestandlichen Voraussetzungen liegen hier nach den Feststellungen des
LSG, an die der Senat gebunden ist (Â§Â 163 SGG), nicht vor. Zwar hat die
KlÃ¤gerin in der Zeit vom 6.2.2017 bis 22.1.2019 auf der Grundlage ihres
Bildungsgutscheins an einer von der Beklagten nach Â§Â 81 SGBÂ III gefÃ¶rderten
beruflichen Weiterbildung teilgenommen, die zu einem Abschluss in einem
Ausbildungsberuf gefÃ¼hrt hat, fÃ¼r den nach bundes- oder landesrechtlichen
Vorschriften eine AusÂbildungsdauer von mindestens zwei Jahren festgelegt ist.
Denn Â§Â 131a AbsÂ 3 SGBÂ III stellt insoÂweit nicht auf die Dauer der konkreten
WeiterbildungsmaÃ�nahme ab, sondern auf die fÃ¼r den Ausbildungsberuf abstrakt
in den bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften festgelegte AusÂbildungsdauer.
Hier liegt eine Weiterbildung zur Kauffrau fÃ¼r BÃ¼romanagement vor; fÃ¼r die
AusÂbildung in diesem Beruf ist gemÃ¤Ã� Â§Â 2 der Verordnung Ã¼ber die
Berufsausbildung zum Kaufmann fÃ¼r BÃ¼romanagement und zur Kauffrau fÃ¼r
BÃ¼romanagement â��Â BÃ¼romanagementkaufleute-AusÂ-
bildungsverordnungÂ â�� (BÃ¼roMKfAusbV) vom 11.12.2013 (BGBlÂ I 4125) eine
Dauer von drei JahÂren vorgeschrieben.

Â 

16

Â§Â 131a AbsÂ 3 NrÂ 1 SGBÂ III stellt indes â��Â wie der Senat bereits entschieden
hat (BSG vom 3.11.2021 â��Â BÂ 11Â AL 2/21Â RÂ â�� SozR 4â��4300 Â§Â 131a
NrÂ 1 RdNrÂ 15Â ff)Â â�� eine Anspruchsgrundlage nur fÃ¼r ZwischenprÃ¼fungen
dar, die in den bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften Ã¼ber die AusÂbildung
fÃ¼r den jeweiligen Ausbildungsberuf geregelt sind. Dieser Rechtsprechung hat sich
der 7.Â Senat des BSG inzwischen ausdrÃ¼cklich angeschlossen (BSG vom
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9.3.2022 â��Â BÂ 7/14Â AS 31/21Â RÂ â�� zur VerÃ¶ffentlichung in SozR
vorgesehen, RdNrÂ 22Â f). Danach wird der erste Teil einer gestreckten AbschlussÂ-
prÃ¼fung nicht von Â§Â 131a AbsÂ 3 NrÂ 1 SGBÂ III erfasst. Denn das BBiG
unterscheidet terminologisch zwischen der AbschlussÂprÃ¼fung, die in zwei
auseinanderfallenden Teilen durchgefÃ¼hrt werden kann (Â§Â 37 AbsÂ 1 SatzÂ 3,
AbsÂ 2 SatzÂ 3, Â§Â 44 BBiG) und der ZwischenÂprÃ¼fung (Â§Â 48 BBiG). Diese
entfÃ¤llt, sofern die Ausbildungsordnung vorsieht, dass die AbschlussÂprÃ¼fung in
zwei zeitlich auseinanderÂfallenÂden Teilen durchgefÃ¼hrt wird (Â§Â 48 AbsÂ 2
NrÂ 1 BBiG).

Â 

17

Die KlÃ¤gerin hat keine ZwischenÂprÃ¼fung, sondern eine aus zwei
PrÃ¼fungsteilen bestehende geÂstreckte AbschlussprÃ¼fung bestanÂden. Â§Â 6
AbsÂ 1 BÃ¼roMKfAusbV sieht zwar an sich vor, dass zur Ermittlung des
Ausbildungsstands eine ZwischenprÃ¼fung durchzufÃ¼hren ist, die zur Mitte des
zweiten Ausbildungsjahrs stattfinden soll. Allerdings hat der Verordnungsgeber von
der in Â§Â 6 BBiG geregelten VerordnungsermÃ¤chtiÂgung Gebrauch gemacht und
die (inzwischen) vom 1.8.2014 bis 31.7.2025 gÃ¼ltige Verordnung Ã¼ber die
ErproÂbung abweichender Ausbildungsâ�� und PrÃ¼fungsbestimmungen in der
BÃ¼roMKfAusbV (BÃ¼roMKfAusbVErprV) vom 11.12.2013 (BGBlÂ I 4141), zuletzt
geÃ¤ndert durch ArtÂ 1 der VerordÂnung vom 29.5.2020 (BGBlÂ I 1207), erlassen.
Nach deren Â§Â 1 AbsÂ 2 ist ua Â§Â 6 BÃ¼roMKfAusbV nicht anzuwenden, mithin
findet die ZwischenprÃ¼fung nicht statt. Stattdessen ordnet Â§Â 2 AbsÂ 2 SatzÂ 1
BÃ¼roMKfAusbVErprV an, dass die AbschlussprÃ¼Âfung aus den zeitlich
auseinanderfallenÂden TeilenÂ 1 undÂ 2 besteht. TeilÂ 1 der AbschlussprÃ¼fung
soll dabei zur Mitte des zweiten AusbilÂdungsjahrs stattfinden (Â§Â 3 AbsÂ 1
BÃ¼roMKfAusbVErprV).

Â 

18

Die KlÃ¤gerin kann den Anspruch aber auf eine analoge Anwendung des Â§Â 131a
AbsÂ 3 NrÂ 1 SGBÂ III stÃ¼tzen.

Â 

19

Wie das LSG im Anschluss an die hÃ¶chstrichterliche Rechtsprechung zu Recht
betont hat, kommt eine solche entsprechende Anwendung einer gesetzlichen
Vorschrift nur in Betracht, wenn die Norm analogiefÃ¤hig ist, das Gesetz eine
planwidrige RegelungslÃ¼cke enthÃ¤lt und der zu beurteiÂlende Sachverhalt in
rechtlicher Hinsicht soweit mit dem vom Gesetzgeber geregelten Tatbestand
vergleichbar ist, dass angenommen werden kann, der Gesetzgeber wÃ¤re bei einer
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InteressenÂabwÃ¤gung, bei der er sich von denselben GrundsÃ¤tzen hÃ¤tte leiten
lassen wie bei dem Erlass der herangezogenen Gesetzesvorschrift, zu dem gleichen
AbwÃ¤gungsergebnis geÂkommen (vgl BSG vom 3.11.2021 â��Â BÂ 11Â AL
2/21Â RÂ â�� SozR 4â��4300 Â§Â 131a NrÂ 1 RdNrÂ 23; BSG vom 15.12.2020
â��Â BÂ 2Â U 14/19Â RÂ â�� BSGE 131, 138 =Â SozR 4â��7912 Â§Â 55 NrÂ 3,
RdNrÂ 15; BSG vom 30.1.2020 â��Â BÂ 2Â U 19/18Â RÂ â�� BSGE 130, 25 =Â SozR
4â��1300 Â§Â 105 NrÂ 8, RdNrÂ 29 mwN). Die AnaloÂgie ist von der dem
Gesetzgeber vorbehaltenen Gesetzeskorrektur abzugrenzen (eingehend BSG vom
18.9.2012 â��Â BÂ 2Â U 11/11Â RÂ â�� BSGE 112, 43 =Â SozR 4â��2700 Â§Â 90
NrÂ 2, RdNrÂ 24Â ff). Die vom Verfassungsrecht gezogene Grenze verlÃ¤uft im
Allgemeinen dort, wo die Gerichte ohne das Vorhandensein einer sich aus
Systematik und Sinn des Gesetzes ergebenden LÃ¼cke allein unter Berufung auf
allgeÂmeine Rechtsprinzipien, die eine konkrete rechtliche Ableitung nicht zulassen,
oder aus rechtsÂpolitischen ErwÃ¤gungen Neuregelungen oder Rechtsinstitute
schaffen (BVerfG vom 14.2.1973 â��Â 1Â BvR 112/65Â â�� BVerfGE 34, 269, 290;
BVerfG vom 19.10.1983 â��Â 2Â BvR 485/80Â â�� BVerfGE 65, 182, 194; BVerfG
vom 7.6.1993 â��Â 2Â BvR 335/93Â â�� juris RdNrÂ 2). DemgemÃ¤Ã� darf richÂ-
terliche Rechtsfortbildung im Wege der Analogie stets nur dann eingesetzt werden,
wenn das Gericht aufgrund einer Betrachtung und Wertung des einfachen
Gesetzesrechts eine GesetzesÂlÃ¼cke feststellt (vgl BSG vom 30.1.2020
â��Â BÂ 2Â U 19/18Â R â�� BSGE 130, 25 = SozR 4â��1300 Â§Â 105 NrÂ 8). Ob
eine planwidrige RegelungslÃ¼cke vorliegt, ist nach dem Konzept des Gesetzes im
Wege der historischen, systematischen und der daraus gewonnenen teleologischen
Auslegung zu beÂurteilen (vgl auch BSG vom 27.3.2012 â��Â BÂ 2Â U 5/11Â RÂ â��
NZS 2012, 826 =Â juris RdNrÂ 20 mwN).

Â 

20

Der 7.Â Senat des BSG hat bereits entschieden, dass es sich bei der
Anspruchsgrundlage des Â§Â 131a AbsÂ 3 NrÂ 1 SGBÂ III um eine analogiefÃ¤hige
Norm handelt, die eine planwidrige RegelungsÂlÃ¼cke aufweist (BSG vom 9.3.2022
â��Â BÂ 7/14Â AS 31/21Â RÂ â�� RdNrÂ 30). Dies ergibt sich aus der EntÂ-
stehungsgeschichte der Vorschrift und der weiteren RechtsÂentwicklung.
Ausweislich der BegrÃ¼nÂdung zum AWStG war bezÃ¼glich der PrÃ¤mienzahlung
eine Gleichbehandlung der Teilnehmer an MaÃ�nahmen der beruflichen
Weiterbildung unabhÃ¤ngig vom PrÃ¼fungssystem im jeweiligen Beruf intendiert.
Bei Ausbildungsberufen mit gestreckter AbschlussprÃ¼fung sollte der erste Teil der
AbÂschlussprÃ¼fung der ZwischenprÃ¼fung gleichgestellt werden (Gesetzentwurf
der Bundesregierung, BT-Drucks 18/8042, SÂ 27) und damit den Anspruch auf die
PrÃ¤mie auslÃ¶sen. Eine diesen SachÂverhalt erÂfassende Regelung hat keinen
Eingang ins Gesetz gefunden, ohne dass im GesetzÂgebungsÂverfahren erkennbar
geworden ist, dass der Kreis der gemÃ¤Ã� Â§Â 131a AbsÂ 3 NrÂ 1 SGBÂ III
Berechtigten verkleinert werden sollte. Vielmehr hat der Gesetzgeber mit dem
Gesetz zur ModerÂnisierung und StÃ¤rkung der beruflichen Bildung vom 12.12.2019
(BGBlÂ I 2522) die MÃ¶glichkeit fÃ¼r UmschÃ¼lerinnen und UmschÃ¼ler in vom
BBiG erfassten beruflichen WeiterbilÂdungen geschaffen, auf eigenen Antrag an

                             8 / 12

https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%2011%20AL%202/21%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%2011%20AL%202/21%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%202%20U%2014/19%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BSGE%20131,%20138
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%202%20U%2019/18%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BSGE%20130,%2025
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%202%20U%2011/11%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BSGE%20112,%2043
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=1%20BvR%20112/65
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BVerfGE%2034,%20269
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=2%20BvR%20485/80
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BVerfGE%2065,%20182
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=2%20BvR%20335/93
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%202%20U%2019/18%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BSGE%20130,%2025
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%202%20U%205/11%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=NZS%202012,%20826
https://dejure.org/gesetze/SGB_III/131a.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=7/14%20AS%2031/21
https://dejure.org/Drucksachen/Bundestag/BT-Drucks%2018/8042#Seite=27
https://dejure.org/gesetze/SGB_III/131a.html


 

ZwischenprÃ¼fungen teilzunehmen. Er hat damit seine Absicht untermauert, einem
mÃ¶glichst groÃ�en Kreis von Arbeitnehmern den ZuÂgang zu
WeiterbildungsprÃ¤mien zu erÂÃ¶ffnen.

Â 

21

Dieser Rechtsprechung schlieÃ�t sich der erkennende Senat an. Die
Gesetzesmaterialien lassen eindeutig erkennen, dass die gesetzgeberische
Konzeption darauf abzielt, bei der Teilnahme an mehrjÃ¤hrigen,
berufsabschlussbezogenen WeiterbildungsmaÃ�nahmen Lernbereitschaft und
DurchhaltevermÃ¶gen durch die GewÃ¤hrung von zwei WeiterbildungsprÃ¤mien zu
stÃ¤rken. Das soll nicht nur in dem Fall gelten, in dem die einschlÃ¤gigen bundes-
oder landesrechtlichen VorÂschrifÂten fÃ¼r den Erwerb des betreffenden
Berufsabschlusses vor der AbschlussprÃ¼fung eine seÂparate ZwischenprÃ¼fung
vorsehen. Vielmehr soll nach dem gesetzgeberischen Plan dasselbe gelten, wenn
nach diesen Regelungen eine gestreckte AbschlussprÃ¼fung in zwei
PrÃ¼fungsteilen abzuÂlegen ist. Dieser Fall wird indes nach dem oben Gesagten
von der gesetzlichen Regelung planÂwidrig nicht erfasst.

Â 

22

Die erfolgreiche Teilnahme am ersten PrÃ¼fungsabschnitt einer gestreckten
AbschlussprÃ¼fung ist dem Bestehen einer ZwischenprÃ¼fung auch hinreichend
vergleichbar, wenn sie im Rahmen einer etwa zweijÃ¤hrigen beruflichen
Weiterbildung erfolgt. Dies vermag eine Analogie zu Â§Â 131a AbsÂ 3 NrÂ 1 SGBÂ III
zu rechtfertigen. Anders als in dem vom Senat am 3.11.2021 entschiedenen Fall
handelt es sich hier um einen Sachverhalt, in dem Motivation und
DurchhaltevermÃ¶gen des geÂfÃ¶rderten Arbeitnehmers in gleicher Weise
stÃ¤rkungsbedÃ¼rftig erscheinen wie bei MaÃ�nahmen, bei denen der
Ausbildungsberuf das Bestehen einer Zwischen- und einer AbschlussprÃ¼fung erÂ-
fordert. MaÃ�gebend dafÃ¼r ist die Gesamtdauer der beruflichen Weiterbildung, die
sich im vorlieÂgenden Fall nicht auf einen kurzen Vorbereitungslehrgang
beschrÃ¤nkt, sondern einer klassischen Umschulung entspricht. Darin liegt der
entscheidende Unterschied, der (auch vor dem HinterÂgrund von ArtÂ 3 AbsÂ 1 GG)
die Differenzierung bei der GewÃ¤hrung einer WeiterbildungsprÃ¤mie iHv 1000
Euro fÃ¼r das Bestehen des ersten Teils einer gestreckten AbschlussprÃ¼fung
rechtfertigt. Ob eine derart lange (etwa zweijÃ¤hrige) MaÃ�nahmedauer zum
Erwerb des betreffenden BerufsÂabschlusses angemessen ist, obliegt der
EinschÃ¤tzung der fachkundigen Stelle im Rahmen des
Zertifizierungsverfahrens (Â§ 179 AbsÂ 1, Â§ 180 AbsÂ 4 SGBÂ III). Ob die
Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer durch Ã�bernahme der
Weiterbildungskosten wÃ¤hrend der Teilnahme an einer solÂchen MaÃ�nahme
gefÃ¶rdert werden soll, steht â�� bei Vorliegen der tatbestandlichen
VoraussetzunÂgen â�� im Ermessen der Beklagten. Dieses hat sie auszuÃ¼ben,
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ehe sie einen Bildungsgutschein ausstellt, sodass es im vorliegenden Verfahren
keine Rolle mehr spielt (vgl BSG vom 9.3.2022 â��Â BÂ 7/14Â AS 31/21Â RÂ â�� zur
VerÃ¶ffentlichung in SozR vorgesehen, RdNrÂ 17).

Â 

23

Anders als das LSG misst der Senat in diesem Zusammenhang dem zeitlichen
Abstand zwischen den PrÃ¼fungsteilen keine entscheidende Bedeutung bei. Soweit
sich die BegrÃ¼ndung des SenatsÂurteils vom 3.11.2021 (BÂ 11Â AL 2/21Â RÂ â��
SozR 4â��4300 Â§Â 131a NrÂ 1 RdNrÂ 25), in dem es kumulativ sowohl an einer
mehrjÃ¤hrigen Weiterbildung als auch an einem relevanten Zeitabstand zwischen
den Teilen der gestreckten AbschlussprÃ¼fung fehlte, so verstehen lÃ¤sst, dass
dem letztgenannten Gesichtspunkt eigenstÃ¤ndige Bedeutung beizumessen ist,
stellt der Senat klar, dass dies im ZuÂsammenhang mit etwa zweijÃ¤hrigen
MaÃ�nahmen nicht der Fall ist. Die vom Gesetzgeber mit der (zweimaligen)
PrÃ¤miengewÃ¤hrung bezweckte StÃ¤rkung des DurchhaltevermÃ¶gens bezieht
sich nach der BegrÃ¼ndung des Gesetzentwurfs auf die Gesamtdauer der
WeiterbildungsmaÃ�nahme, wenn es dort heiÃ�t, die â��Teilnahme an einer
mehrjÃ¤hrigen, abschlussbezogenen Weiterbildungâ�� stelle â��fÃ¼r erwachsene
Teilnehmerinnen und Teilnehmer hohe Anforderungen an Motivation und
DurchhaltevermÃ¶genâ�� (BT-Drucks 18/8042 SÂ 27). Auch das Ziel, mit den
ErfolgsprÃ¤mien die MoÂtivation zu erhÃ¶hen, â��eine von Agenturen fÃ¼r Arbeit
gefÃ¶rderte abschlussbezogene berufliche WeiÂterbildung aufzunehmen,
durchzuhalten und erfolgreich abzuschlieÃ�enâ�� (ebenda), spricht fÃ¼r dieÂsen
AnknÃ¼pfungspunkt.

Â 

24

Dagegen lÃ¤sst sich dem zeitlichen Abstand zwischen den PrÃ¼fungsteilen keine
entscheidende Bedeutung beimessen. Denn auch im Fall des Bestehens einer
separaten ZwischenprÃ¼fung kommt es nicht auf die Zeitspanne zwischen dieser
und der AbÂschlussprÃ¼fung an. Diese hÃ¤ngt in der Praxis auch von
ZufÃ¤lligkeiten ab, insbesondere von der Frage, wann die nach dem jeweiligen
Ausbildungsrecht zustÃ¤ndige Stelle (im vorliegenden Fall also die IHK)
entsprechende PrÃ¼fungsÂtermine anbietet. Zwar ist in den ausbildungsrechtlichen
Vorschriften in der Regel vorgesehen, dass die ZwischenprÃ¼fung nach der HÃ¤lfte
der AusbilÂdungszeit abzulegen ist (so grundsÃ¤tzlich auch Â§Â 6 AbsÂ 1
BÃ¼roMKfAusbV). Das gilt indes in gleiÂcher Weise auch fÃ¼r den ersten Teil einer
gestreckten AbschlussprÃ¼fung (im vorliegenden Fall gemÃ¤Ã� Â§Â 3 AbsÂ 1
BÃ¼roMKfAusbVErprV). Zwingend sind diese (fÃ¼r beide PrÃ¼fungsarten
identischen) Vorgaben â��Â zumindest im Kontext der beruflichen
WeiterbildungÂ â�� allerdings nicht. Denn dem UmschÃ¼ler steht es frei, ob (und
ggf wann) er sich zur ZwischenprÃ¼fung meldet (vgl Â§Â 62 AbsÂ 3 SatzÂ 2 BBiG;
inzwischen in Â§Â 48 AbsÂ 3 BBiG ausdrÃ¼cklich klargestellt; dazu BT-Drucks
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19/10815 SÂ 64). Diese Rechtslage war dem GesetzÂgeber bei EinfÃ¼hrung der
WeiterbildungsprÃ¤mien fÃ¼r ZwischenprÃ¼fungen auch bewusst (vgl
BTâ��Drucks 18/8042 SÂ 27). Gleichwohl hat er sich dafÃ¼r entschieden, die
PrÃ¤miengewÃ¤hrung im RahÂmen der beruflichen Weiterbildung an das Bestehen
der in ausbildungsrechtlichen VorschrifÂten geregelten ZwischenprÃ¼fungen
anzuknÃ¼pfen. Damit hat er die Zahlung eines zusÃ¤tzlichen Betrags iHv 1000
Euro gemÃ¤Ã� Â§Â 131a AbsÂ 3 NrÂ 1 SGBÂ III zunÃ¤chst von der Entscheidung
des MaÃ�nahmeteilnehmers abhÃ¤ngig gemacht, freiwillig an der
ZwischenprÃ¼fung teilzunehmen. DaÂmit hat er aber letztlich auch die zeitliche
Abfolge in das Belieben des PrÃ¼flings gestellt, der selbst entscheiden kann und
muss, wann er ausreichende FÃ¤higkeiten erworben hat, um mit Aussicht auf Erfolg
die Zulassung zur PrÃ¼fung beantragen zu kÃ¶nnen.

Â 

25

Dass der Zeitabstand zwischen der Zwischen- und der AbschlussprÃ¼fung ebenso
wie derjenige zwischen den PrÃ¼fungsteilen einer gestreckten AbschlussprÃ¼fung
bei UmschÃ¼lern in aller Regel deutlich kÃ¼rzer ist als bei regulÃ¤ren
Auszubildenden, liegt auch daran, dass die Angemessenheit der Dauer einer
VollzeitmaÃ�nahme, die zu einem Abschluss in einem allgemein anerkannten
Ausbildungsberuf fÃ¼hrt, gemÃ¤Ã� Â§Â 180 AbsÂ 4 SGBÂ III grundsÃ¤tzlich
voraussetzt, dass die WeiterÂbildung gegenÃ¼ber einer entsprechenden
Berufsausbildung um mindestens ein Drittel der AusÂbildungszeit verkÃ¼rzt ist.
Zugelassene WeiterbildungsmaÃ�nahmen dauern daher in der Praxis in aller Regel
kÃ¼rzer als zwei Jahre.

Â 

26

SchlieÃ�lich geht der Senat mit der Revision nicht davon aus, dass der Gesetzgeber,
dem das Nebeneinander der beiden Wege zum Erwerb eines Berufsabschlusses
bekannt war, die zunehÂmende Zahl von Berufen, in denen eine gestreckte
AbschlussprÃ¼fung stattfindet, aus der FÃ¶rdeÂrung nach Â§Â 131a AbsÂ 3 NrÂ 1
SGBÂ III ausnehmen wollte. Bereits seit 2002 wird eine PrÃ¼fungsÂstruktur erprobt,
bei der anstelle des â��klassischenâ�� Modells von Zwischen- und
AbschlussprÃ¼fung nur noch eine Abschluss- bzw GesellenprÃ¼fung stattfindet, die
aus zwei zeitlich voneinander geÂtrennten Teilen besteht (vgl Â§Â 44 BBiG, Â§Â 36a
HwO). Durch die seit Jahren erfolgende ModerniÂsierung der Ausbildungsordnungen
wÃ¼rde der Anwendungsbereich der WeiterbildungsprÃ¤mie fÃ¼r
ZwischenprÃ¼fungen stetig reduziert, wollte man die Norm nicht auf den ersten
Teil einer gestreckÂten AbschlussprÃ¼fung entsprechend anwenden. Dies
entspricht jedoch nicht den Intentionen des Gesetzgebers, der den
Geltungszeitraum der befristeten Sonderregelung des Â§Â 131a AbsÂ 3 SGBÂ III
inzwischen um drei Jahre verlÃ¤ngert hat (BGBlÂ I 1044). Auch durch die
EinfÃ¼gung von Â§Â 48 AbsÂ 3 BBiG, der es UmschÃ¼lern ausdrÃ¼cklich
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ermÃ¶glicht, auf eigenen Antrag an ZwischenÂprÃ¼fungen teilzunehmen, hat er
â��seine Absicht untermauert, einem mÃ¶glichst groÃ�en Kreis von erfolgreichen
Weiterzubildenden den Zugang zu WeiterbildungsprÃ¤mien zu erÃ¶ffnenâ�� (so
schon BSG vom 9.3.2022 â��Â BÂ 7/14Â AS 31/21Â RÂ â�� zur VerÃ¶ffentlichung in
SozR vorgesehen, RdNrÂ 30).

Â 

27

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§Â 193 SGG.
Â 
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